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(Ergebnis) 

Niederschrift 
über die 19. Sitzung der Kommunalen Konferenz Alter und Pflege 

im Kreis Heinsberg am 12. November 2025 
 
Anwesende: - VertreterInnen von Einrichtungen, Institutionen und Kommunen 
 - VertreterInnen der Verwaltung: 
  Frau Montforts  Dezernentin (Vorsitzende)  
  Herr Jansen   Leiter des Amtes für Altershilfen und Sozialplanung 
 - ReferentInnen: 
  Frau Louise Lamatsch myosotis GmbH 
  Herr Til Heinrichs   Heinrichs Gruppe 
  Herr Christian Gerhards Caritasverband für die Region Heinsberg e. V. 
 
Ort: Kreishaus Heinsberg, Großer Sitzungssaal, 
 Valkenburger Str. 45, 52525 Heinsberg 
 
Beginn der Sitzung: 14:30 Uhr 

Ende der Sitzung:  16:05 Uhr 

TOP 1: Begrüßung 

Die Vorsitzende, Frau Anja Montforts, begrüßt die teilnehmenden Mitglieder der Kommuna-

len Konferenz Alter und Pflege. Sie begrüßt besonders die Referenten Frau Lamatsch, Herrn 

Heinrichs und Herrn Gerhards. 

Die ordnungsgemäße Einladung einschließlich geplanter Tagesordnung wurde mit Schreiben 

vom 21.10.2025 versandt. Auf die Anfrage der Vorsitzenden, ob aus dem Teilnehmerkreis Än-

derungen oder Ergänzungen zur Tagesordnung erwünscht sind, erfolgt keine Meldung. 

Die Niederschrift zur 18. Kommunalen Konferenz Alter und Pflege vom 21.05.2025 ist auf 

dem Serviceportal des Kreises Heinsberg eingestellt. Anmerkungen dazu werden aus dem 

Kreis der Mitglieder nicht vorgetragen. 

TOP 2: formfix – der digitale Durchbruch bei Hilfe-zur-Pflege-Anträgen 

Die Vorsitzende übergibt das Wort an Herrn Heinrichs und Frau Lamatsch, die den Teilneh-

mern „formfix“ - eine digitale Antragsunterstützung für „Hilfe zur Pflege“ anhand der beige-

fügten PowerPoint-Präsentation vorstellen. Dabei handelt es sich um eine digitale Unterstüt-

zung, die in Kooperation mit der Heinrichs Gruppe und dem Kreis Heinsberg entwickelt 

wurde. Die ReferentInnen stellen die Entstehung von „formfix“, seine Möglichkeiten und Lö-

sungsansätze für die dargestellten Probleme sowie die weiteren Schritte der Zusammenar-

beit zwischen der Mysosotis GmbH, der Heinrichs Gruppe und dem Kreis Heinsberg dar. 

Nachfragen aus dem Plenum bestehen zum Stand der Anwendung, zu Kosten und zur notwen-

digen technischen Ausstattung. 

TOP 3: Pflegebedarfsplanung 2025-2028  

Die Vorsitzende erläutert, dass der Tagesordnungspunkt aufgrund der akuten Erkrankung 

der Pflegeplanerin des Kreises nur verkürzt vorgestellt werden kann. Sie stellt die zentralen 

https://service.kreis-heinsberg.de/dienstleistungen-a-z/-/egov-bis-detail/dienstleistung/152357/show
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Erkenntnisse – die Bedarfsberechnungen über den Planungszeitraum bis 2028 in den Versor-

gungsformen „vollstationäre Pflege“, „Tagespflege“ und „Kurzzeitpflege“ dem Gremium an-

hand einiger Folien dar.  

Zu den Erläuterungen bestehen keine Rückfragen aus dem Teilnehmerkreis.  

Sobald die Pflegebedarfsplanung 2025-2028 veröffentlicht wird, ist diese einsehbar im Ser-

viceportal des Kreises Heinsberg unter Kommunale Pflegeplanung.  Die ausführliche Präsen-

tation zur Pflegeplanung wird dieser Niederschrift als Anlage beigefügt. 

TOP 4: Spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) im Kreis Heinsberg 

Herr Gerhards vom Caritasverband für die Region Heinsberg e.V. stellt die „Spezialisierte am-

bulante Palliativversorgung (SAPV) im Kreis Heinsberg anhand der beigefügten PowerPoint-

Präsentation vor. Nach Beendigung der Erläuterungen besteht eine Nachfrage aus dem Ple-

num zur Zugänglichkeit dieser Leistungen. 

TOP 5: Austausch zur Gewinnung von Pflegepersonal aus dem Ausland 

Herr Jansen stellt die Frage ins Plenum, wie die Erfahrungen in der Gewinnung von pflegeri-

schem Fachpersonal – auch aus dem Ausland sind und ob Träger diesbezüglich im Austausch 

untereinander sind oder ob ein Bedarf besteht, dass der Kreis Heinsberg eine Plattform für 

diesbezüglichen Austausch bietet.  Zurzeit scheint dieser Bedarf nicht gegeben, da keine Mel-

dungen aus dem Kreis der Teilnehmer kommen. Herr Jansen bietet an, dass der Kreis bei Be-

darf vermittelnd tätig werden kann. 

TOP 6: Verschiedenes/Bericht der Verwaltung 

6.1 Heimnotwendigkeit 
Herr Schippers und Frau Hermes stellen die neue Vorgehensweise der Verwaltung zur Prü-

fung der Heimnotwendigkeit vor sowie neue mögliche Wege der Antragsstellung. 

Es entsteht ein kritischer Austausch über Aufwand und Ertrag dieser Regulierung. Die Vorsit-

zende weist darauf hin, dass es sich um einen Versuch der Steuerung handelt, der zukünftig 

evaluiert und angepasst werden kann. Dieser Steuerungsversuch ist dadurch zu legitimieren, 

dass es sich bei der Übernahme von Heimpflegekosten durch den Sozialhilfeträger um einen 

bedarfsabhängigen Anspruch handelt. 

6.2 Tätigkeitsbericht der Heimaufsicht 
Frau Montforts führt aus, dass der Tätigkeitsbericht der Heimaufsicht für den Zeitraum 

2023/2024 fertiggestellt ist. Er wird als Anlage dieser Niederschrift beigefügt. 

 

6.3 Startup „Maxael Systems“ 

Frau Montforts nimmt Bezug auf einen Artikel der Aachener Zeitung vom 16.10.2025 zum 

Heinsberger Start-up „Maxael Systems“, das eine KI-gestützte Lösung zur Entlastung von 

Pflegekräften entwickelt. Die Vorsitzende fragt an, ob Einrichtungen bereits Erfahrungen mit 

dem System haben und Kooperation eingegangen sind. Ein Träger bestätigt daraufhin, dass 

bisher nur ein erster Kontakt besteht.  

 

 

https://service.kreis-heinsberg.de/detail/-/vr-bis-detail/dienstleistung/163841/show
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6.4 Termine der Kommunalen Konferenz Alter und Pflege 2026 

Die Termine für die Kommunalen Konferenzen Alter und Pflege für das Jahr 2026 konnten 

noch nicht festgelegt werden, da diese mit den bis dato noch nicht terminierten Ausschüssen 

für Gesundheit, Soziales und Generationenfragen abgestimmt werden müssen. Die Termine 

werden mit dem Versand der Niederschrift mitgeteilt. 

Die Vorsitzende dankt den Anwesenden für die Teilnahme, wünscht eine gute Heimreise und 

schließt die Sitzung um 16.05 Uhr. 

 

Heinsberg, 09. Dezember 2025 

 

 

 

                                                                                                      
Montforts       Funke 
Dezernentin       Amt für Altershilfen und Sozialplanung 

-Vorsitzende-       Geschäftsstelle der 

Kommunale Konferenz Alter und Pflege   Kommunalen Konferenz Alter und Pflege 

 
 

Anlagen:  
- Anlage 1 TOP 2 formfix – der digitale Durchbruch bei Hilfe zur Pflege Anträgen 
- Anlage 2 TOP 3 Pflegebedarfsplanung 2025 – 2028 - Vortragsversion 
- Anlage 3 TOP 3 Pflegebedarfsplanung 2025 – 2028 – Langversion 
- Anlage 4 TOP 4 Spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) im Kreis Heinsberg 
- Anlage 5 TOP 6.1 Heimnotwendigkeitsprüfung 
- Anlage 6 TOP 6.2 Tätigkeitsbericht der Heimaufsicht 2023-2024 





Titelfolie Präsentation formfix –


digitale Antragsunterstützung 


für „Hilfe zur Pflege“
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formfix
Digitale Antragsunterstützung  für “Hilfe zur Pflege”
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formfix
Digitale Antragsunterstützung  für “Hilfe zur Pflege”


formfix


Drei starke Partner - ein gemeinsames Ziel!
Mehr Zeit für das Wesentliche, weniger Bürokratie


Vielen Dank für Ihr Vertrauen.







AGENDA


1. Teil 1: myo stellt sich vor 


a. Entstehungsgeschichte 


b. myo auf einen Blick


2. Teil 2: myo unterstützt in der Antragsstellung #formfix 


a. Problemstellung und Lösungsansatz (Dialog mit Til Heinrichs)


b. Vorstellung von formfix


3. Teil 3: Fragen & Nächste Schritte







Gewinner “Blumen-Wettberwerb”: Simeonstift


Moderne Kommunikation 
für Mitarbeiter in der Pflege 
und Angehörige.


Für mehr Transparenz, 
Teilhabe und 
Wertschätzung.


www.myo.de







Gewinner “Blumen-Wettberwerb”: Simeonstift


Aus der Praxis entstanden







Transparenz & Wertschätzung mit nur einem Klick


Beitrag


Kommentar


Mitarbeiter Angehörige







500 Einrichtungen nutzen 
myo täglich


unter anderem







Statistiken zur Heimversorgung 


in Deutschland


Über 800.000 pflegebedürftige 
Menschen leben stationär


41 % der Bewohner erhalten 
Sozialhilfe, Tendenz steigend.*


Große Einnahmeverluste jährlich 
bundesweit


Bei 39 % der Träger leidet die 
Liquidität bereits spürbar unter 
Rückständen


*Quelle: Statistisches Bundesamt & VKAD







Antrag auf Sozialhilfe
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formfix







Drei Perspektiven, viele Hürden


Sozialamt
● Unvollständige & fehlerhafte Anträge
● Viel Aufwand für Rückfragen 
● Mehr Anträge bei gleichen Ressourcen
● Steigende Zahl an Betrugsfällen 


Pflegeheim 
● Nicht ihre Aufgabe
● Tragen finanzielles Risiko
● Müssen eigene Ressourcen einbringen
● Keine Transparenz über Prozess


Antragsteller
● Zeitaufwendig
● Schambehaftet
● Fehlende Transparenz
● Fehleranfällige Formulare
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Ansprechpartner
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formfix
Digitale Antragsunterstützung für “Hilfe zur Pflege”
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formfixDie größten Pain Points – und unsere 


Antworten darauf


Fehlende Transparenz
über die Mitarbeit der 


Angehörigen


Heime werden über den 
aktuelle Stand des 


Antrags informiert und 
haben Einblick in den 


Prozess


Verständnisprobleme
der Angehörigen


Angehörige werden Schritt 
für Schritt durch den 
Antrag geführt und 


erhalten nur die für sie 
relevanten Fragen


Ausfallrisiko durch 
Versterben während 
der Antragstellung


Durch die schnellere 
Bearbeitung sinkt das 
Risiko, dass der Antrag 
noch offen ist, wenn der 


Bewohner verstirbt.


Liquiditätsverlust 
durch verspätete 
Genehmigungen


Schnellere Antragsbearbeitung 
reduziert den Zeitraum bis 
zur Auszahlung und mindert 


den Liquiditätsverlust spürbar.
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Digitale 


Antragsunterstützung:


Wir schaffen eine digitale Lösung, 


die alle mitnimmt: Angehörige, 


Pflegepersonal und Behörden. 


Einfach, transparent und zuverlässig


formfix







formfix
FÜR EINRICHTUNGEN


● Zentrales Pflegeheim Dashboard


● Verwaltung aktueller Anträge


● Status-Updates & automatische 


Benachrichtigungen


● Unterstützungsbereich & 


Ressourcen


● Dokumentenmanagement & 


Vorlagenzugriff


Pflegeheim Dashboard 3.mp4
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http://drive.google.com/file/d/1_5mJM5g7RzgMs_RCI_oCOUQgRF1E0WMb/view





FÜR ANTRAGSTELLER


● Step-by-Step-Guidance durch den 


Antrag


● dynamische Anpassung der Felder, je 


nach persönlichem Fall 


● Automatische Dokumentenprüfung


● Erklärungen zu Fachbegriffen in leichter 


Sprache


● Barrierefreie Gestaltung und Nutzung


● KI-Chatbot für Fragen und Antworten


Antragssteller_Video.mp4


formfix
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http://drive.google.com/file/d/1C1ME5XlB0sh-GJcHSDOLC386wxC1N_iv/view





DATENSCHUTZ ALS 
UNVERRÜCKBARES GRUNDPRINZIP


● Deutsche Server*: Hosting auf C5-


zertifizierter Cloud-Infrastruktur


● Privacy by Default und Privacy by Design: 


Sicherheitsmaßnahmen wie MFA, striktes 


Rollen- und Rechtekonzept und 


verpflichtende Schulungen für MA


● Ende-zu-Ende-Schutz: Verschlüsselung bei 


Übertragung und Speicherung aller Daten 


und Dateien







Digital.Einfach.Schnell.


Schnelle & sichere Anträge auf „Hilfe zur Pflege”


Für Pflegeeinrichtungen & Angehörige - ganz ohne Papierkram.


Weniger Aufwand - mehr Qualität


Automatisierte, fehlerfreie Antragstellung


Schnellere Bewilligungen & Auszahlungen


Entlastung für Pflegekräfte & Verwaltung


Mehr Zeit für das, was zählt:  Gute Pflege.


formfix







Stand: 
13.05.2025


myo trifft den Nerv der Zeit
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Nächste gemeinsamen Schritte


19


1. Vertiefungsgespräch mit Live-Demo


2.    Schulung der Verwaltungsmitarbeitenden


3.    Antragsteller*innen an myo / formfix heranführen


4.    formfix erstellt die vollständigen Anträge


5.    Heinsberg erhält qualitativ hochwertige, vollständige Anträge


6.    Heinsberg gibt uns Rückmeldung für Optimierungen
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formfix
Digitale Antragsunterstützung  für “Hilfe zur Pflege”


formfix


Verabschiedung


Drei starke Partner - ein gemeinsames Ziel!
Mehr Zeit für das Wesentliche, weniger Bürokratie


Vielen Dank für Ihr Vertrauen.







Vielen Dank!


Louise Lamatsch


myosotis GmbH


louise@myo.de


Til Heinrichs


Heinrichs Gruppe


theinrichs@heinrichs-gruppe.de
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Bedarfsbestimmung vollstationäre Pflege
Fortschreibung der Versorgungsquote von 16,5 Plätzen (pro 100 Älteren ab 80 Jahren) 


ERK GAN GEI HEI HUE SEL Ü.P. WALD WASS WEG KREIS


111 111 24 -32 72 -7 -22 -83 -3 -118 54*


12.11.20252 19. Kommunale Konferenz Alter und Pflege


* abweichendes Ergebnis durch Rundungsdifferenzen


➢ Schaffung von 82 neuen Plätzen in Wegberg bereits 
berücksichtigt


➢ zzgl. in Umsetzung befindlicher Ersatzneubau mit 10 
weiteren Plätzen in GK


➢ Keine Ausschreibung von vollstationären Heimplätzen







Bedarfsbestimmung Kurzzeitpflege


ERK GAN GEI HEI HUE SEL Ü.P. WALD WASS WEG KREIS


EING. 15 6 -2 -2 7 2 -3 -4 -2 -6 11


SOLIT. -18 -5 -10 -8 26 -3 -9 -3 -8 -4 -42


12.11.20253 19. Kommunale Konferenz Alter und Pflege


➢ Kurzzeitpflegeplätze unterliegen keiner 
Bedarfsbestätigung


➢ zzgl. in Umsetzung befindlicher Ersatzneubau mit 10 
weiteren Plätzen in GK







Bedarfsbestimmung Tagespflege
Fortschreibung der Versorgungsquote von 3,0 Plätzen (pro 100 Älteren ab 80 Jahren) 


ERK GAN GEI HEI HUE SEL Ü.P. WALD WASS WEG KREIS


-28 -8 0 5 47 -7 -5 -2 13 8 23


12.11.20254


➢ zzgl. 15 bereits bedarfsbestätigter Plätze in 
Übach-Palenberg


➢ Keine Ausschreibung von Tagespflegeplätzen


19. Kommunale Konferenz Alter und Pflege
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Pflegebedarfsplanung 
2025 -2028
örtliche Planung nach dem Alten- und 
Pflegegesetz NRW
Vorgetragen am 03.12.2025 


im


Ausschuss für Gesundheit, Soziales und 


Generationenfragen







Entwicklung der älteren Bevölkerung im Kreis Heinsberg 
über den Planungszeitraum (2025-2028)
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2025 2026 2027 2028


+0,2 %


+8,2 %


Prognose 2025
65+: 61.843 Personen
80+: 16.700 Personen


Prognose 2028
65+: 66.896 Personen
80+: 16.741 Personen


Quelle: IT.NRW (2025) Bevölkerungsvorausberechnung 2024 bis 2050 nach Altersjahren und Geschlecht, kreisfreie Städte und Kreise,  extrahierte Werte, eigene Berechnung und Darstellung 







Ergebnisse der amtlichen Pflegestatistik 2023 – 
Vergleich zu 2021


1) einschließlich mit Pflegegrad 1 und teilstationärer Pflege 2) ohne teilstationär untergebrachte Pflegebedürftige 3) und ausschließlich landesrechtliche Leistungen


Amtliche Pflegestatistik 2023 / ▲ Vergleich zu 2021 - Kreis Heinsberg


28.173 Pflegebedürftige1) Personen insgesamt ▲ 25,6%


zu Hause versorgt


25.524 Personen (90,6%)


in Heimen2) versorgt:


2.649 Personen (9,4%)


▲0,7%


selbst organisierte Pflegehilfen


19.419 Pflegegeldempfänger    ▲35,3%


+ 1.878 mit Pflegegrad 13)    ▲8,1%


(83,4%)


Zusammen mit / durch ambulante Pflegedienste


4.227 Pflegebedürftige 


(16,6%)


▲ 13,8%


10,8


47,1


30,4


9,1


2,5


8,8


44,7


35,0


9,3


2,2


0,0


10,0


20,0


30,0


40,0


50,0


I II III IV V


nach Pflegegraden in %


2021 2023


7,6


36,6
34,2


15,8


5,76,7


31,1


39,4


17,5


5,3


0,0


10,0


20,0


30,0


40,0


50,0


I II III IV V


nach Pflegegraden in %


2021 2023


0,0


11,3


34,1 35,1


19,3


0,0


8,7


33,7


39,3


18,0


0,0


10,0


20,0


30,0


40,0


50,0


I II III IV V


nach Pflegegraden in %


2021 2023


▲ 28,9%







Der Pflegemarkt im Kreis Heinsberg


Dauerpflege


40 Einrichtungen


2.734 Plätze


Kurzzeitpflege


38 Einrichtungen


193 Plätze


Tagespflege


37 Einrichtungen


537 Plätze


Ambulante Pflege


49 Dienste


Wohngemeinschaften


26 WGs 


263 Plätze


Servicewohnen


1008 Wohnungen


Hospiz


13 Plätze







Analyse - Vollstationäre Pflege
Erkenntnisse der amtlichen Pflegestatistik 2023 (Vergleich zu 2021)


Bewohner


▪ Belegungsquote von 98,1% zum Stichtag (+2,0%)


▪ Leichte Erhöhung des Altersniveaus


▪ 75,1% belegt durch kreiseigene Bevölkerung (+1,6%)


Personal


▪ 3.522 Beschäftigte 


▪ 29,5% sind älter als 55 Jahre (+0,9%)


▪ Auszubildendenquote gleichbleibend (+0,1%)







Analyse Vollstationäre Pflege


▪ Versorgungsquote im Kreis Heinsberg zum Stichtag der Pflegestatistik 


2023 entspricht Landesdurchschnitt bzw. leicht erhöht (je nach 


Betrachtungsweise)


▪ 40 Einrichtungen mit 2.734 Plätzen (zum Stichtag 31.12.2024) 


➢keine Platzzahländerungen gegenüber der letzten Planung.


➢Versorgungsquote von 15,9 Plätzen (je 100 Personen ab 80 Jahren)


▪ Eröffnung vollstationärer Einrichtung mit 82 Plätzen in Wegberg im 


Oktober 2025







Bedarfsbestimmung vollstationäre Pflege
Fortschreibung der Versorgungsquote von 16,5 Plätzen (pro 100 Älteren ab 80 Jahren) 


ERK GAN GEI HEI HUE SEL Ü.P. WALD WASS WEG KREIS


111 111 24 -32 72 -7 -22 -83 -3 -118 54*


* abweichendes Ergebnis durch Rundungsdifferenzen


➢ Schaffung von 82 neuen Plätzen in Wegberg bereits 
berücksichtigt


➢ zzgl. in Umsetzung befindlicher Ersatzneubau mit 10 
weiteren Plätzen in GK


➢ Keine Ausschreibung von vollstationärer Pflege







Analyse Kurzzeitpflege


Eingestreute Kurzzeitpflege


▪ 148 eingestreute Plätze


▪ Keine Erhöhung über 


Planungszeitraum


Solitäre/separate Kurzzeitpflege


▪ 45 solitäre/separate Plätze


▪ Voraussichtliche Erhöhung in 


kommenden Jahren um 24 


Plätze


• Unterversorgung in dieser Angebotsform sinkend


• Problematik der zeitnahen Vermittlung von Plätzen in 
Akutsituationen verschiebt sich auf Vermittlung in Dauerpflege nach 
Kurzzeitpflege







Bedarfsbestimmung Kurzzeitpflege


Vorsorgliche leichte Absenkung der Versorgungsquote auf 0,6 Plätze


ERK GAN GEI HEI HUE SEL Ü.P. WALD WASS WEG KREIS


EING. 15 6 -2 -2 7 2 -3 -4 -2 -6 11


SOLIT. -18 -5 -10 -8 26 -3 -9 -3 -8 -4 -42


➢ Kurzzeitpflegeplätze unterliegen nicht 
Bedarfsbestätigungsvorbehalt


➢ zzgl. in Umsetzung befindlicher Ersatzneubau mit 10 
weiteren Plätzen in GK







Analyse Tagespflege


▪ Erhöhung der Platzzahl seit letzter Planung um 12 Plätze auf derzeit 


537 Plätze 


▪ Inbetriebnahme Tagespflege Haus Assenmacher in Erkelenz-Lövenich


➢ überdurchschnittliche Versorgungsquote (3,0 Plätze je 100 


Hochaltrige ab 80 Jahren)


➢ Bedeutung der Sozialräumlichkeit: In 17 der 20 Sozialräume sind 


Tagespflegen angesiedelt


➢ Abnehmende Dynamik in Nutzung von Tagespflege







Inanspruchnahme von Tagespflege im Kreis Heinsberg
Durchschnittliche monatliche Belegung* der Tagespflegeeinrichtungen im Kreis Heinsberg 
2019-2024 in %


*Berücksichtigt sind lediglich BesucherInnen mit Pflegegrad und Wohnsitz im Kreis Heinsberg.


55,0%
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65,0%


70,0%


75,0%


80,0%
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Bedarfsbestimmung Tagespflege
Fortschreibung der Versorgungsquote von 3,0 Plätzen (pro 100 Älteren ab 80 Jahren) 


ERK GAN GEI HEI HUE SEL Ü.P. WALD WASS WEG KREIS


-28 -8 0 5 47 -7 -5 -2 13 8 23


➢ zzgl. 15 bereits bedarfsbestätigter Plätze in 
Übach-Palenberg


➢ Keine Ausschreibung von Tagespflegeplätzen







Ausblick


▪ Ausbau altengerechter Wohnformen, Schaffung alternativer Wohnprojekte und 


Innovation von Versorgungskonzepten zur Entlastung der 


Versorgungsstrukturen 


▪ Gemeinsame Initiativen zur Bewältigung aktueller Herausforderungen (z.B. 


Fachkräftemangel)


Herausforderungen der verbindlichen Pflegeplanung:


▪ Lange Umsetzungszeiten von Bauvorhaben


▪ Tendenziell sinkende Bereitschaft zur Schaffung neuer Angebote


▪ Sinkende Steuerungswirkung durch zunehmenden Bedeutungsverlust des 


Pflegewohngeldes in stationärer Pflege


▪ Aber: Fortführung der Verbindlichkeit wird gewünscht
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Spezialisierte ambulante Palliativversorgung 


(SAPV) im Kreis Heinsberg







Caritasverband


für die Region


Heinsberg e.V.


Würde bis zuletzt – wie die Ambulante 


Palliativpflege der Caritas Heinsberg 


Menschen auf ihrem letzten Weg begleitet


Wenn das Leben sich dem Ende zuneigt, 


rücken andere Werte in den Vordergrund:


Nähe, Symptomlinderung, Sicherheit und das 


Gefühl, gut aufgehoben zu sein.


Christian Gerhards


Leiter Ambulante Palliativpflege


beim Caritasverband Heinsberg







Caritasverband


für die Region


Heinsberg e.V.


Würde bis zuletzt – wie die Ambulante 


Palliativpflege der Caritas Heinsberg 


Menschen auf ihrem letzten Weg begleitet


Entstehung & Struktur


• Beginn der Versorgung 2012


• 4 Ärztinnen und Ärzte 


• 6 speziell ausgebildete Pflegefachkräfte


• Versorgung zu Hause und in 


Pflegeeinrichtungen


• Ärztliche Begleitung immer dabei







Caritasverband


für die Region


Heinsberg e.V.


Würde bis zuletzt – wie die Ambulante 


Palliativpflege der Caritas Heinsberg 


Menschen auf ihrem letzten Weg begleitet


Unser Ziel


• Würdevolles Leben bis zuletzt


• Lebensqualität statt Krankenhausflur


• Selbstbestimmung, Sicherheit und Nähe







Caritasverband


für die Region


Heinsberg e.V.


Würde bis zuletzt – wie die Ambulante 


Palliativpflege der Caritas Heinsberg 


Menschen auf ihrem letzten Weg begleitet


Aufgaben & Leistungen


• Komplexe symptomorientierte Behandlung 


(Schmerzen, Unruhe, Übelkeit/Erbrechen, 


Wundversorgung jeder Art, Drainagen, 


Entlastungssonden)


• Symptomlindernde Sedierung


• Infusions- und Schmerzpumpentherapie (bei 


Bedarf)


• Anleitung und Unterstützung der 


Angehörigen







Caritasverband


für die Region


Heinsberg e.V.


Würde bis zuletzt – wie die Ambulante 


Palliativpflege der Caritas Heinsberg 


Menschen auf ihrem letzten Weg begleitet


Zusammenarbeit & Netzwerk


• Enge Kooperation mit Hausärztinnen und 


Hausärzten, Pflegestationen, 


Hospizdiensten, Seelsorge


• Ergänzung zur hausärztlichen Versorgung


• Wöchentliche Teamgespräche und ärztliche 


Hausbesuche







Caritasverband


für die Region


Heinsberg e.V.


Würde bis zuletzt – wie die Ambulante 


Palliativpflege der Caritas Heinsberg 


Menschen auf ihrem letzten Weg begleitet


Organisation & Abläufe


• Tägliche Hausbesuche durch das 


Caritas-Team


• Wöchentliche Visiten durch Palliativärztinnen- 


und Ärzte (und bei Bedarf)


• 24h-Rufbereitschaft – pflegerisch & ärztlich


• Wöchentlicher Austausch im Gesamtteam







Caritasverband


für die Region


Heinsberg e.V.


Würde bis zuletzt – wie die Ambulante 


Palliativpflege der Caritas Heinsberg 


Menschen auf ihrem letzten Weg begleitet


Finanzierung & Zugang


• Ärztliche Verordnung durch Haus- oder 


Fachärztinnen und Fachärzte


• Vollständige Kostenübernahme durch 


Krankenkassen


• Caritas-Team übernimmt Formalitäten







Caritasverband


für die Region


Heinsberg e.V.


Würde bis zuletzt – wie die Ambulante 


Palliativpflege der Caritas Heinsberg 


Menschen auf ihrem letzten Weg begleitet


Nähe und Vertrauen


• „Niemand soll in Angst oder mit quälenden 


Symptomen allein gelassen werden.“


• Verlässlichkeit schafft Sicherheit – auch für 


Angehörige.


• Emotionale und seelische Begleitung ist Teil 


der Versorgung.







Caritasverband


für die Region


Heinsberg e.V.


Würde bis zuletzt – wie die Ambulante 


Palliativpflege der Caritas Heinsberg 


Menschen auf ihrem letzten Weg begleitet


Zuhause bleiben – auch wenn das 


Leben leiser wird


• Wunsch nach vertrauter Umgebung


• Medizinische Versorgung: Schmerzpumpen, 


Infusionen, Portpflege, Wundversorgung


• Schutzraum durch multiprofessionelles Team







Caritasverband


für die Region


Heinsberg e.V.


Würde bis zuletzt – wie die Ambulante 


Palliativpflege der Caritas Heinsberg 


Menschen auf ihrem letzten Weg begleitet


Kontakt


Ambulante Palliativpflege der Caritas Heinsberg


Apfelstraße 57, 52525 Heinsberg


Telefon: 02452 919030


E-Mail: palliativpflege@caritas-hs.de


„Sie sind nicht allein.“







Caritasverband


für die Region


Heinsberg e.V.


Würde bis zuletzt – wie die Ambulante 


Palliativpflege der Caritas Heinsberg 


Menschen auf ihrem letzten Weg begleitet


Herzlichen Dank





		Folie 1: Spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) im Kreis Heinsberg

		Folie 2: Wenn das Leben sich dem Ende zuneigt, rücken andere Werte in den Vordergrund: Nähe, Symptomlinderung, Sicherheit und das Gefühl, gut aufgehoben zu sein.

		Folie 3: Entstehung & Struktur

		Folie 4: Unser Ziel

		Folie 5: Aufgaben & Leistungen

		Folie 6: Zusammenarbeit & Netzwerk

		Folie 7: Organisation & Abläufe

		Folie 8: Finanzierung & Zugang

		Folie 9: Nähe und Vertrauen

		Folie 10: Zuhause bleiben – auch wenn das Leben leiser wird

		Folie 11: Kontakt

		Folie 12: Herzlichen Dank






Prüfung der Heimnotwendigkeit durch die 
Trägerunabhängige 
Pflegeberatungsstelle 
der Kreisverwaltung Heinsberg







Heimnotwendigkeit


Aktuelle Situation


▪ Pflegegrad 2 und jünger als 80 Jahre


10.12.2025 Kreis Heinsberg2


▪ Antrag auf Heimnotwendigkeitsüberprüfung nur über das Amt für Soziales







Heimnotwendigkeit II


▪ Pflegegrad 2 und jünger als 80 Jahre
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▪ Pflegegrad  2 oder 3 und jünger als 75 Jahre







Heimnotwendigkeit III


▪ Pflegegrad 2 und jünger als 80 Jahre


▪ Pflegegrad 2 oder 3 und jünger als 75 Jahre


▪ Antrag nur über das Amt für Soziales
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Heimnotwendigkeit IV


Antrag nur über
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▪ das Amt für Soziales


▪ die Sozialdienste der Krankenhäuser


▪ die gesetzlichen Betreuer


▪ die bevollmächtigten Angehörigen &


▪ die Einrichtungen.







Anlass für die Anpassung der Heimnotwendigkeitsprüfung


Historischer Rückblick


Mit der Einführung und Umsetzung der Pflegestärkungsgesetze im Jahr 2017 


wurde der Leitgedanke verfolgt, die ambulante Versorgung der pflegebedürftigen 


Menschen in Deutschland im Sinne einer „Ambulantisierung der pflegerischen 


Versorgung“ deutlich zu stärken und ebendiese Menschen vor einer 


möglicherweise „zu frühen“ Versorgung im Pflegeheim zu bewahren. „Kein Mensch 


unter 80 Jahren sollte künftig mehr stationär versorgt werden“. Hiermit sollte 


dem Wunsch der Menschen, möglichst lange in der vertrauten Umgebung 


verbleiben zu können, Rechnung getragen werden.


Aufgrund dieser gesetzlichen Zielsetzung wurden die Heimnotwendigkeitskriterien 


in der bestehenden Form  festgesetzt!
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Zur aktuellen (problematischen) Situation


Verfügbarkeit von Heimpflegeplätzen


➢kaum freie Heimplätze (Stagnation in den Heimen) 


➢sehr lange Wartelisten (bis zu einem Jahr)


➢Anstieg der Menschen mit Pflegebedarf (immer mehr ältere Menschen, immer 


mehr Menschen mit höherem Pflegebedarf)


➢zeitnahe vollstationäre Versorgung von dringenden Fällen oft sehr schwierig 


oder gar nicht möglich


➢große Herausforderung für die betroffenen Menschen, für die Angehörigen und 


auch für das Entlass-Management der Kliniken
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Wie kann diesen Herausforderungen begegnet werden?


Mit der Anpassung der Kriterien an die demografische Entwicklung, insbesondere 


durch 


➢die Absenkung der Altersgrenze und 


➢die Anhebung der Pflegegrade


soll im Rahmen der Heimnotwendigkeitsprüfungen eine zielgerichtete Steuerung 


der ambulanten sowie der stationären Versorgung ermöglicht und begleitend 


unterstützt werden.


12.11.2025 Kreis Heinsberg8







Was wollen wir erreichen?


Reduzierung der angespannten Heimplatzversorgungssituation


➢ Ressourcen der Menschen fördern und ambulante Versorgungssysteme


 stärker in den Fokus rücken


➢ Aufzeigen von Möglichkeiten einer guten ambulanten/häuslichen Versorgung und 


Erstellen von tragfähigen ambulanten Versorgungskonzepten


     dadurch


➢Reduzierung der Anzahl der vollstationären Versorgungen


➢ den hilfesuchenden Menschen (insbesondere bei der Suche nach einem Heimplatz) 


wieder Perspektiven bieten


➢ eine wohnortnahe Heimversorgung möglich machen
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Ablauf einer Heimnotwendigkeitsprüfung


1. Vorlage der prüfungsrelevanten Unterlagen
Pflegegutachten, Arztberichte- Stellungnahmen, Krankenhaus Entlassberichte, Angaben zur bisherigen 


Versorgungssituation


2. Rücksprache mit der anfordernden Stelle
Begründung für die gewünschte Heimaufnahme


3. Rücksprache mit weiteren Personen, Diensten


4. Besuch beim Antragsteller
Persönliche Inaugenscheinnahme des Menschen, der Wohn- und Versorgungssituation


5. Fachliche Einschätzung 
Ist eine ambulante Versorgung noch möglich, ist eine vollstationäre Versorgung erforderlich


6. Verfassen einer Stellungnahme für das Amt für Soziales


 Begründung der Entscheidung
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Tätigkeitsbericht der Heimaufsicht gemäß § 14 Abs. 12 Wohn- und Teilhabegesetz NRW 
(WTG NRW) für den Berichtszeitraum 2023/2024 des Kreises Heinsberg 


Gemäß § 14 Abs. 12 WTG NRW müssen die zuständigen Behörden die Durchführung der 
behördlichen Qualitätssicherung durch Personen mit der hierzu erforderlichen Fachkunde und 
Eignung sicherstellen und alle zwei Jahre einen Tätigkeitsbericht über ihre Arbeit erstellen. 
Dieser Bericht ist zu veröffentlichen und den kommunalen Vertretungsgremien (siehe § 8 Abs. 4 
APG) sowie den Aufsichtsbehörden zur Verfügung zu stellen. 
Dieser gesetzlichen Anforderung wird mit dem vorliegenden Bericht nachgekommen. 


I. Allgemeines: 


1.1 Gesetzliche Grundlagen 
Die WTG-Behörde ist zuständig für die Durchführung des mit Datum vom 16.10.2014 in Kraft 
getretenen WTG und der hierzu erlassenen Durchführungsverordnung. Eine 
Gesetzesnovellierung erfolgte zum 01.01.2023. 
 
Das WTG hat gem. § 1 den Zweck, die Würde, Rechte, Interessen und Bedürfnisse der Menschen, 
die Wohn- und Betreuungsangebote für ältere oder pflegebedürftige Menschen und Menschen 
mit Behinderungen nutzen, vor Beeinträchtigungen zu schützen, die Rahmenbedingungen für 
Betreuungs- und Pflegekräfte positiv zu gestalten und die Einhaltung der den 
Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbietern obliegende Pflichten zu sichern. 
 
Es soll ferner den Nutzerinnen und Nutzern von Angeboten nach dem WTG ein 
selbstbestimmtes Leben gewährleisten, deren Mitwirkung und Mitbestimmung unterstützen, 
die Transparenz über die Gestaltung und Qualität von Betreuungsangeboten und insbesondere 
kleinere Wohn- und Betreuungsangebote fördern sowie eine quartiersnahe Versorgung mit 
Betreuungsleistungen ermöglichen. 
 
Die angemessene Berücksichtigung der kulturellen und religiösen Belange, die 
unterschiedlichen Bedürfnisse von Männern und Frauen sowie von Menschen unterschiedlicher 
sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität sollen sichergestellt werden. Die 
Nutzerinnen und Nutzer sind vor Gewalt, Ausbeutung und Missbrauch zu schützen.  
 
Durch die Novellierung zum 01.01.2023 wurde das Aufgabenspektrum der WTG-Behörden 
erweitert und stärkt die Eingliederungshilfe, indem sie die WTG-Behörden zu 
Aufsichtsbehörden für Werkstätten für behinderte Menschen machte. Zudem wurde eine 
zentrale Monitoring- und Beschwerdestelle zur Gewaltprävention eingerichtet, welche 
freiheitsentziehende Unterbringungen und Maßnahmen überwacht. 
 


1.2 Organisation und Personal der WTG-Behörde: 
Die WTG-Behörde des Kreises Heinsberg ist beim Amt für Altershilfen und Sozialplanung 
angesiedelt. Sie ist besetzt mit drei Dienstkräften auf 2,45 Stellen des gehobenen 
Verwaltungsdienstes und einer Stelle Pflegefachkraft/-sachverständige. 
 


1.3 Aufgabenbereiche der WTG-Behörde: 
Heimaufsicht ist ein fließender Prozess, der mit der Unterstützung bei der Planung einer 
Einrichtung/eines Projektes beginnt, dessen Abstimmung nach APG NRW beinhaltet und 
fortwährend die Begleitung des Betreibers bei der Inbetriebnahme, dem laufenden 
Geschäftsbetrieb und dem Betriebsende sowie der Einleitung von hiermit verbundenen 
Folgemaßnahmen umfasst. 
 
Kernaufgaben der WTG-Behörde liegen im Bereich der Überwachung/Überprüfung der 
Einrichtungen vor Ort inkl. Vor- und Nachbereitung, Fertigung des Prüfberichts und 
Überwachung evtl. Mängelbeseitigungen. Die abschließenden Ergebnisberichte werden auf 
dem Serviceportal des Kreises Heinsberg unter dem Stichwort „Heimaufsicht“ – Downloads 
veröffentlicht. 
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Die WTG-Behörde versteht sich als Anlaufstelle für Nutzerinnen und Nutzer sowie der 
Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter. Es ist erforderlich, deren Interessen – unter 
Beachtung der gesetzlichen Vorgaben – in einen Ausgleich zu bringen. Ziel ist es dabei, im Dialog 
mit allen Beteiligten die Qualität der Pflege, Betreuung und Versorgung kontinuierlich zu 
verbessern. 
Dazu werden unter Federführung des Gesundheitsamtes u. a. auch jährlich Fortbildungen zu 
pflegerelevanten Themen angeboten. In der AG Qualitätssicherung, die zweimal jährlich tagt, 
werden aktuelle und strategische Problemfelder er- und bearbeitet. 


II. Betreuungseinrichtungen bzw. Leistungsangebote nach dem WTG NRW: 


2.1 Wohnformen nach dem WTG im Wandel der Zeit 
Während die alte Gesetzesfassung einen einheitlichen Begriff der Betreuungseinrichtung 
vorsah, differenziert das WTG seit 2014 zwischen verschiedenartigen Wohn- und 
Betreuungsangeboten, an die wiederum unterschiedliche gesetzliche Anforderungen gestellt 
werden. 
 


2.1.1 Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot - § 18 WTG (EuLa´s) 
Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot stellen die altbekannte Heimunterbringung 
im klassischen Sinne dar. Die Nutzerinnen und Nutzer erhalten Wohnraum, Pflege, soziale 
Betreuung sowie eine umfassende hauswirtschaftliche Versorgung gegen Entgelt. Es sind 
Pflegeeinrichtungen sowie Einrichtungen der Eingliederungshilfe von § 18 WTG erfasst. 
Entscheidend für die Einordnung des Wohnangebotes ist, dass die Leistungen nur im Paket und 
von einem einheitlichen Anbieter erbracht werden. Daher stellt das WTG an diese Wohnform 
die vergleichsweisen höchsten Anforderungen, das Schutzbedürfnis der Nutzerinnen und 
Nutzer ist hier am größten. Die behördliche Qualitätssicherung erfolgt in Form von Regel- oder 
Anlassprüfungen. 
 
Eulas im Kreis Heinsberg, Stand Dez. 2024:  


41 Pflegeeinrichtungen       2.734 Pflegeplätze 
22 Einrichtungen der Eingliederungshilfe     688 Plätze 


Gesamt: 63 Einrichtungen nach § 18 WTG 


2.1.2 Wohngemeinschaften mit Betreuungsleistungen - §§ 24 ff WTG 
Die Wohnform der Wohngemeinschaften wurde 2014 explizit ins WTG aufgenommen. Es sind 
Wohnangebote für nicht mehr als zwölf Nutzerinnen und Nutzer, die in einem gemeinsamen  
 
Hausstand leben und denen von einem oder mehreren Leistungsanbieterinnen und 
Leistungsanbietern Betreuungsleistungen angeboten werden. 
Nur dann, wenn die Überlassung von Wohnraum auch zwingend mit der Abnahme von 
Betreuungsleistungen eines bestimmten Anbieters einhergeht und/oder wenn die 
Wohngemeinschaft die Dinge des alltäglichen Lebens, wie z. B. Finanzverwaltung, 
Raumgestaltung oder die Ausübung des Hausrechts nicht selbstständig bestimmen kann, gelten 
die Anforderungen des WTG (anbieterverantwortete Wohngemeinschaften).  
 
Andernfalls gilt die Wohngemeinschaft als selbstverantwortet. In diesem Fall wird davon 
ausgegangen, dass deren Nutzerinnen und Nutzer aufgrund ihrer selbstverantworteten 
Lebensweise keinen Schutz durch das WTG benötigen. 
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Wohngemeinschaften im Kreis Heinsberg, Stand Dez. 2024: 


Selbstverantwortete Wohngemeinschaften in der Pflege:      15 
Plätze: 164 


Selbstverantwortete Wohngemeinschaften in der Behindertenhilfe:   59 
Plätze: 312 


Anbieterverantwortete Wohngemeinschaften in der Pflege:     9 
Plätze:84 


Anbieterverantwortete Wohngemeinschaften in der Behindertenhilfe:    7 
Plätze: 45 


Gesamt: 90 Wohngemeinschaften mit 605 Plätzen 


2.1.3 Servicewohnen - § 31 WTG 
Angebote des Servicewohnens sind Angebote, in denen die Überlassung von Wohnraum 
rechtlich verpflichtend mit der Zahlung eines Entgelts für allgemeine Unterstützungsleistungen 
wie Leistungen der hauswirtschaftlichen Versorgung, die Vermittlung von 
Betreuungsleistungen oder Notrufdienste (Grundleistungen) verbunden ist. Über die 
Grundleistungen hinausgehende Leistungen sind von den Nutzerinnen und Nutzern hinsichtlich 
des Umfangs und der Person der Leistungsanbieterin oder des Leistungsanbieters frei wählbar. 
Angebote des Servicewohnens unterliegen nicht den Anforderungen des WTG´s, sind jedoch 
gemäß § 9 WTG auch anzeigepflichtig über das landesweit einheitliche elektronische 
Anzeigenverfahren – Pfad.WTG. 


Angezeigtes Servicewohnen im Kreis Heinsberg, Stand Dezember 2024: 


Servicewohnen in der Pflege:         32 


Servicewohnen in der Behindertenhilfe:        3 


Gesamt:            35 


Die Anzahl von Wohnungen, die für ältere, pflegebedürftige und behinderte Menschen neu 
errichtet werden ist steigend. 


2.1.4 Ambulante Dienste - § 33 WTG 
Ambulante Dienste sind mobile Pflege- und Betreuungsdienste, die entgeltlich Leistungen im 
Sinne des WTG erbringen. Sie unterfallen nur dann den Anforderungen des WTG, sofern sie Ihre 
Leistungen in Wohngemeinschaften im Sinne des WTG erbringen.  
Die ambulanten Dienste fielen bis 2014 nicht in den Geltungsbereich des WTG und der Aufsicht 
der WTG-Behörde. Da diese aber in engem Zusammenhang mit den anbieterverantworteten 
Wohngemeinschaften stehen, besteht für ambulante Dienste seitdem zumindest eine 
Anzeigepflicht und ggf. auch eine Prüfnotwendigkeit. 
 
Ambulante Dienste im Kreis Heinsberg:        46 
 
Das Angebot im Kreis Heinsberg hat sich in den beiden Berichtsjahren aufgrund der gestiegenen 
Nachfrage vergrößert. 


2.1.5 Gasteinrichtungen 
Gasteinrichtungen sind entgeltlich betriebene Einrichtungen, die dem Zweck dienen, 
Nutzerinnen und Nutzer nur vorübergehend aufzunehmen und ihnen Betreuungsleistungen 
anzubieten. Gasteinrichtungen sind Hospize, Einrichtungen der Tages- und Nachtpflege sowie  
Kurzzeitpflegeinrichtungen. Sie unterfallen den Anforderungen des Wohn- und 
Teilhabegesetzes. 
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Gasteinrichtungen im Kreis Heinsberg: 


Tagespflegen:            37 
Gesamtplatzzahl: 524 


Solitäre Kurzzeitpflegen:          3 
Gesamtplatzzahl: 35 


Hospize:            1 
Gesamtplatzzahl: 13 


Der Bedarf an weiteren solitären Kurzzeitpflegeplätzen ist unverändert gegeben. In 2025 wird 
eine weitere Kurzzeitpflege mit 17 Plätzen eröffnet. 


2.1.6 Werkstätten für Menschen mit Behinderungen 
Gemäß § 2 Abs.2 Nr.6 WTG sind seit der Novellierung des WTG im Jahr 2023 auch anerkannte 
Werkstätten für behinderten Menschen vom Geltungsbereich des WTG erfasst. Nach § 41a 
WTG unterliegen diese auch der jährlichen Regelprüfung. 
 
Lebenshilfe e.V.: 
Betriebe 1-3: Standorte in Heinsberg 
Betrieb 4: Standort Erkelenz 
 
Dein Werk gGmbH (in Trägerschaft der Lebenshilfe): 
Betrieb 1: Standort Heinsberg 
Betrieb 2: Standort Erkelenz 
 
Profil der ViaNobis Gangelt: 
Betrieb 1: Standort Heinsberg 
Betrieb 2: Standort Geilenkirchen 
 
Im Jahr 2023 gab es für die Leitungen der Werkstattbetriebe eine Informationsveranstaltung, in 
der die neuen Prüfaufgaben der WTG-Behörde vermittelt wurden. Inzwischen wurden die 
einzelnen Betriebe besichtigt, um einen Eindruck von der Organisation, Arbeitsweise und der zu 
betreuende Klientel zu erhalten. Im 2.Halbjahr 2025 werden erstmalig Regelprüfungen in den 
Werkstätten durchgeführt. 


III Tätigkeiten der Heimaufsicht im Berichtzeitraum: 


3.1 Regel- und Anlassprüfungen 
Gemäß § 14 Abs. 1 WTG prüft die WTG-Behörde die Wohn- und Betreuungsangebote 
daraufhin, ob sie in den Geltungsbereich des WTG fallen und die Anforderungen des Wohn- und  
Teilhabegesetzes und der erlassenen Rechtsverordnungen erfüllen.  
 
Die Prüfungen erfolgen in Form von unangemeldeten Regel- und Anlassprüfungen. Als 
Prüfschema dienen interne Rahmenempfehlungen/ Rahmenprüfkataloge. 
 
Bei den Überprüfungen wird regelmäßig in Form von Stichproben der Pflege- und 
Betreuungszustand einiger Nutzerzinnen und Nutzer nach deren Zustimmung in Augenschein 
genommen. Die WTG-Behörde verfügt über eine Pflegefachkraft/Pflegesachverständige (siehe 
1.2). 
 
Regelprüfungen 2023-2024 im Kreis Heinsberg: 


Jahr 2023 2024 
Pflegeeinrichtungen 27 40 
Einrichtungen der EGH 19 20 
Tages- und Kurzzeitpflegen 25 30 
Hospize 1 - 
Anbieterverantwortete Wohngemeinschaften 7 7 
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Die Anzahl der durchgeführten Regelprüfungen konnte im Berichtszeitraum deutlich 
gesteigert werden. 
 
Anlassprüfungen 2023/2024 im Kreis Heinsberg: 
Pflegeeinrichtungen:           22 
Einrichtungen der Behindertenhilfe:        0 
Tagespflegen:            0 
Hospize:            0 
Wohngemeinschaften:          0 


Gesamt:            22 
 
Bei allen eingehenden Beschwerden wurden anlass- und themenbezogene 
Beschwerdeüberprüfungen vor Ort durchgeführt. 


3.2 Information und Beratung 
Die Information und Beratung stellen im Alltag der WTG-Behörde den Großteil der Tätigkeiten 
dar. Nicht nur Nutzerinnen und Nutzer sowie Angehörige werden bei Anliegen und Fragen 
regelmäßig beraten. Insbesondere die Zusammenarbeit mit den Einrichtungen selbst spielt eine 
große Rolle. 
 
Personalangelegenheiten, konzeptionelle Fragen oder Fragen zur Gesetzeslage werden 
regelmäßig telefonisch sowie in persönlichen Gesprächsterminen gemeinsam besprochen. Die 
WTG-Behörde des Kreises Heinsberg legt im Umgang mit den Einrichtungen Wert auf 
persönliche und kooperative Zusammenarbeit. Durch den persönlichen Kontakt und das 
Erarbeiten gemeinsamer Lösungswege können Probleme sehr oft im Vorhinein beseitigt bzw. 
umgangen werden. Diese Vorgehensweise wird auch seitens der Betreiber begrüßt, so dass die 
WTG-Behörde nicht mehr ausschließlich als reine Kontrollinstanz wahrgenommen wird. 
 
Neben den bereits vorhandenen Einrichtungen werden zahlreiche Beratungsgespräche mit 
interessierten Personen geführt, die neue Wohnformen eröffnen wollen. Die  
 
Beratungsgespräche beziehen sich dabei auf die erste Idee der Eröffnung, Information über die 
Rechtslage bis hin zur Beratung über Baupläne, Personaleinsatz, Nutzungskonzept, 
Anzeigeverfahren usw.  
 


3.3 Abstimmungsverfahren nach § 10 APG DVO 
Trägerinnen und Träger von Einrichtungen haben die Planungen von Neubau-, Verbesserungs- 
und Erweiterungsmaßnahmen dem zuständigen örtlichen Träger der Sozialhilfe rechtzeitig vor 
Maßnahmenbeginn zur Beratung hinsichtlich der Anerkennungsfähigkeit der entstehenden 
Aufwendungen vorzulegen. Die Aufgabe ist beim Kreis Heinsberg der WTG-Behörde 
zugeordnet. 
 
Im Rahmen der Abstimmungsverfahren ist eine enge Kooperation mit dem Landschaftsverband 
Rheinland erforderlich und gesetzlich implementiert. Bauvorhaben werden bis zur 
Fertigstellung begleitet. 
 
Baubegleitungen im Kreis Heinsberg, Stand 2024: 
Pflegeeinrichtungen:          1 
Tagespflegen:           2 
Solitäre Kurzzeitpflege:         1 
 
Bauberatungen im Kreis Heinsberg, Stand 2024: 
Solitäre Kurzzeitpflege:         1 
Pflegeeinrichtungen: Umbaumaßnahmen:       1 
   Neubaumaßnahmen:       1 
Tagespflegen:           1 
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3.4 Durchführung von Gebührenfestsetzungen 
Gemäß der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung in Verbindung mit dem zugehörigen 
Allg. Gebührentarif in der jeweils geltenden Fassung werden für Amtshandlungen nach dem 
Wohn- und Teilhabegesetz unterschiedliche Gebühren festgesetzt. 
 
Die Gebührenforderungen nach § 14 WTG betrugen insgesamt: 
 
2023:          93.048,00 Euro 
2024:          116.044,00 Euro 
 
3.5 Veröffentlichung der Prüfergebnisse: 
Zur Information der Menschen, die Wohn- und Betreuungsangebote nutzen, werden die 
wesentlichen Ergebnisse der Regelprüfungen in einem Ergebnisbericht im Internetportal des 
Kreises Heinsberg veröffentlicht (§ 14 Abs. 9 WTG). 
 
Die Ergebnisberichte der Regelprüfungen 2023 und 2024 wurden in vereinfachter Form durch 
Ankreuzen der jeweiligen Einstufungen nach Mängelhäufigkeit verfasst. Die Veröffentlichung 
und das Verfahren zur Veröffentlichung sind im Wohn- und Teilhabegesetz geregelt. Zudem sind 
alle Prüfberichte der Pflegeeinrichtungen im landesweiten Datenprogramm Pfad.wtg zu 
hinterlegen. 
Diesen Verpflichtungen ist die WTG-Behörde im Berichtszeitraum in Gänze nachgekommen. 
 
Die umfassenden Prüfberichte (§ 14 Abs. 8 WTG) der Heimaufsicht müssen beim Anbieter 
ausgelegt bzw. ausgehangen werden. 
 
3.6 Gewaltschutz: 
Im § 8 WTG sind detaillierte Regelungen hinterlegt, wonach alle Einrichtungen, die dem WTG 
unterfallen, Konzepte zum Gewaltschutz mit Präventionsstrategien und Interventionskonzepte 
vorzuhalten haben. Die Konzepte sind unter Mitwirkung der Gremien, die die Interessen der 
Beteiligten vertreten, zu erstellen und regelhaft zu evaluieren. Gewaltvorkommnisse und 
sexuelle Übergriffe sind der WTG-Behörde zeitnah zu melden. 
 


3.7 Teilnahme an Arbeitskreisen: 
Die WTG-Behörde ist in vielen Arbeitskreisen intern und extern vertreten. Es soll dadurch ein 
regelmäßiger fachlicher Austausch gewährleistet werden und aktuelle Problemstellungen 
erkannt und bearbeitet werden. 
 
Teilnahme an: 


- Arbeitsgemeinschaft Qualitätssicherung – Kreis Heinsberg 
- Kommunale Konferenz Alter und Pflege – Kreis Heinsberg 
- Treffen mit den im Betreuungsrecht tätigen Richter/innen – Kreis Heinsberg 
- Bergheimer Arbeitskreis Heimaufsicht – Regierungsbezirk Köln   
- Dienstbesprechungen MAGS 


IV Erreichbarkeit der Heimaufsicht: 


Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 
1) Marion Okuhn – Sachgebietsleitung 


Aufsichtsbezirke: Geilenkirchen, Heinsberg, Selfkant 
E-Mail: marion.okuhn@kreis-heinsberg.de 
Tel.: 02452-135502 


2) Martina Nolte – Sachbearbeiterin 
Aufsichtsbezirke: Erkelenz, Gangelt, Waldfeucht, Wassenberg 
E-Mail: martina.nolte@kreis-heinsberg.de 
Tel.: 02452-135514 
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3) Karin Schley – Sachbearbeiterin 
Aufsichtsbezirke: Hückelhoven, Übach-Palenberg, Wegberg 
E-Mail: karin.schley@kreis-heinsberg.de 
Tel.: 02452-135515 


4) Elvira Schmitz – Pflegefachkraft/Pflegesachverständige 
E-Mail: elvira.schmitz@kreis-heinsberg.de 
Tel.: 02452-135516 


 
Servicezeiten: 
Mo. – Do.: 8.00 – 16.00 Uhr 
Fr.:       8.00 – 13.00 Uhr 
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